
 
 

 

Technisches Merkblatt  
 
 

greenline Verdünnung 
 
 
Anwendungsbereich 
Zum Verdünnen aller öligen Produkte sowie zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Auch als Fleckentferner 
geeignet. 
 
Inhaltsstoffe 
Isoparaffine und Zusatz von weniger als 1% Orangenschalenöl, damit Lösemitteldämpfe aus 
Sicherheitsgründen in der Luft wahrgenommen werden können. 
 
Verarbeitung 
Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken von 
öligen Produkten sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen. 
 
So können Sie Lösemittel sparen: 
1.  Reinigen Sie Pinsel etc. in einem Eimer passender Größe mit Deckel. 
2.  Lassen Sie Pigmente und Farbreste zu Boden sinken. 
3.  Gießen Sie die überstehende, klare Verdünnung in einen zweiten Eimer und   lassen Sie Pigment- 

und Farbreste im ersten Eimer. 
4.  Pigment- und Farbreste können entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.  
5.          Die abgegossene  Verdünnung kann immer wieder verwendet werden. Füllen Sie einfach nur ab 

und zu mit etwas neuer Verdünnung nach. 
6.  Verschließen Sie den Eimer nach Gebrauch gut und stellen Sie ihn an einen sicheren Ort. 
 
Gefahrenklasse 
VbF: A III 
 
Lagerung 
Nahezu unbegrenzt stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. 
 
Gebinde 
1,0 L, 2,5 L 
 
Sicherheitshinweise 
Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten und gut durchlüften! Bei der Handhabung 
geeignete Schutzhandschuhe tragen. 
Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. 
 
Entsorgung      
Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.  
Entsorgung  nach den geltenden örtlichen, behördlichenVorschriften. 
 
GISCODE: GE 10 
Abfallschlüssel für flüssige Reste: EAK 020399 
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Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschrif- 
ten abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu  
halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen  
dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 

 


